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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 2. September 2020  
 

2020/165 0.03.03 Urnengänge 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative Fernwärme-Initiative (Teilrevision der Ge-
meindeordnung), Anordnung Urnenabstimmung und Genehmigung Weisung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Urnenabstimmung über den Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Fernwärme-Initiative" (Teil-
revision der Gemeindeordnung) wird auf den 29. November 2020 angeordnet. 

2. Die Weisung zur Urnenabstimmung wird genehmigt. 

3. Die Stadtkanzlei wird mit der amtlichen Publikation beauftragt. 

4. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Abteilung Umwelt 
– Stadtwerke 
– Stadtkanzlei 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Am 17. April 2018 wurde die Volksinitiative "Fernwärme-Initiative" eingereicht. Ihr Hauptanliegen war 
die Versorgung mit Fernwärme auf dem Stadtgebiet, insbesondere aus der Kehrichtverwertung Zür-
cher Oberland (KEZO). Der Stadtrat und die damals zuständige Energiekommission erachteten die Initi-
ative wohl als gültig, jedoch nicht als umfassend genug und aufgrund der komplexen Fragestellungen in 
den engen Zeitvorgaben kaum umsetzbar.  

Stadtrat und Energiekommission beschlossen deshalb, zuhanden des Parlaments einen Gegenvorschlag 
zur Initiative zu unterbreiten. Dieser wurde durch die vorberatende Kommission des Parlaments wei-
terentwickelt. Der von der vorberatenden Kommission erarbeitete Gegenvorschlag wurde schliesslich 
zuhanden der Urne verabschiedet. Daraufhin zog das Initiativekomitee seine Initiative zugunsten des 
Gegenvorschlags zurück.  

Das Parlament hat am 25. Mai 2020 das Geschäft zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. 
Nach § 57 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) werden Wahlen und Abstimmungen an der 
Urne von der wahlleitenden Behörde angeordnet.  

Erwägungen 

Die Urnenabstimmung über das vorliegende Geschäft ist auf den 29. November 2020 anzuordnen. Die 
Weisung enthält die wichtigsten Informationen über die Vorlage und kann genehmigt werden.  
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Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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